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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

 Notariatsgesetz (NG)         

 Der Grosse Rat des Kantons Bern,    

 auf Antrag des Regierungsrates,    

 beschliesst:    

 I.    

 Der Erlass 169.11 Notariatsgesetz vom 
22.11.2005 (NG) (Stand 01.01.2012) wird 
wie folgt geändert: 

   

Art.  3 
Unabhängigkeit 

    

1
 Die Notarin oder der Notar übt den 

Beruf unabhängig und auf eigene Ver-
antwortung aus. Eine Ausübung im 
Namen oder auf Rechnung einer juris-
tischen Person ist ausgeschlossen.

 

1
 Die Notarin oder der Notar übt den Beruf 

unabhängig und auf eigene Verantwor-
tung aus. Eine Ausübung im Namen oder 
auf Rechnung einer juristischen Person ist 
ausgeschlossen. 

   

 
2
 Der Beruf kann im Anstellungsverhältnis 

erfolgen 
   

 a zu einer anderen Notarin oder einem 
anderen Notar, die oder der im Notari-
atsregister eingetragen ist, 

   

                                                   
1
 Diese Spalte enthält auch redaktionelle Änderungen der Redaktionskommission, die von der vorberatenden Kommission angenommen worden sind. 

https://www.belex.sites.be.ch/data/169.11/de
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

 b zu einer Aktiengesellschaft (Notariats-
AG) oder einer Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung (Notariats-GmbH), 
sofern diese durch Personen beherrscht 
wird, die im Notariatsregister eingetra-
gen sind. 

   

 
3
 Der Sitz einer Notariats-AG oder einer 

Notariats-GmbH muss im Kanton Bern 
sein. 

   

 
4
 Das Präsidium des obersten Leitungsor-

gans einer Notariats-AG oder einer  Nota-
riats-GmbH muss von einer Person aus-
geübt werden, die im Notariatsregister 
eingetragen ist. 

   

 
5
 Der Regierungsrat regelt die Vorausset-

zungen für die Zulässigkeit der Notariats-
AG und der Notariats-GmbH und die Mi-
nimalanforderungen an die Beherrschung 
durch Personen, die im Notariatsregister 
eingetragen sind, durch Verordnung. 

   

Art.  4 
Unvereinbarkeit 

Art.  4 
Organisatorische Unvereinbarkeit 
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

1
 Unvereinbar mit der Ausübung des 

Notariatsberufs ist eine andere berufli-
che Tätigkeit, deren Erfüllung die Ar-
beitszeit der Notarin oder des Notars 
überwiegend beansprucht. Die Auf-
sichtsbehörde kann Ausnahmen bewil-
ligen, wenn dadurch die Unabhängig-
keit der Berufsausübung und das An-
sehen des Notariats nicht gefährdet 
werden. 

    

2
 Unvereinbar mit der Ausübung des 

Notariatsberufs ist die gleichzeitige 
Tätigkeit in der Grundbuch- oder Han-
delsregisterführung.

 

2
 Aufgehoben.    

3
 Die Notarin oder der Notar darf ferner 

keine dauernde oder gelegentliche 
Tätigkeit ausüben, die mit einer unab-
hängigen und einwandfreien Berufs-
ausübung oder mit dem Ansehen des 
Notariats nicht vereinbar ist. Unverein-
bar sind namentlich Spekulationsge-
schäfte jeglicher Art sowie die Über-
nahme von Bürgschaften oder Garan-
tien im Zusammenhang mit der Be-
rufsausübung. Die Notarin oder der 
Notar darf eine solche Tätigkeit auch 
nicht durch Dritte ausüben lassen.

 

3
 Aufgehoben.    

4
 Die gleichzeitige Ausübung des Be-

rufs einer Notarin oder eines Notars 
und einer Anwältin oder eines Anwal-
tes ist zulässig. 
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5
 Die Ausübung des Notariatsberufs im 

Anstellungsverhältnis zu einer anderen 
Notarin oder einem anderen Notar, die 
oder der im Notariatsregister eingetra-
gen ist, ist zulässig.

 

5
 Aufgehoben.    

 Art.  4a 
Sachliche Unvereinbarkeit 

   

 
1
 Die Notarin oder der Notar darf keine 

dauernden oder gelegentlichen Tätigkei-
ten ausüben, die mit einer unabhängigen 
und einwandfreien Berufsaus-
übung unvereinbar sind, wie namentlich  

   

 a Spekulationsgeschäfte jeglicher Art,    

 b die Übernahme von Bürgschaften oder 
Garantien im Zusammenhang mit der 
Berufsausübung, 

   

 c Liegenschaftshandel.    

 
2
 Liegenschaftsvermittlung ist mit dem 

Notariatsberuf unvereinbar, insbesondere, 
wenn sie dauernd, gewerbsmässig oder 
gegen Provision bzw. gestützt auf eine 
vergleichbare Entgeltvereinbarung erfolgt. 
Zulässig bleibt eine bloss gelegentliche, 
mit einem erfolgsunabhängigen Honorar 
nach Zeitaufwand abzugeltende Vermitt-
lungstätigkeit. Der Regierungs-
rat regelt die Einzelheiten durch Verord-
nung. 
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

 
3
 Die Notarin oder der Notar darf unver-

einbare Tätigkeiten auch nicht durch Drit-
te ausüben lassen. 

   

Art.  5 
Notariatspatent 

    

1
 Das Notariatspatent wird einer Per-

son erteilt, die 
    

a handlungsfähig ist und     

b die bernische Notariatsprüfung be-
standen hat. 

    

2
 Zur bernischen Notariatsprüfung wird 

zugelassen, wer 
    

a das juristische Lizentiat oder Master-
diplom einer schweizerischen Hoch-
schule oder ein gleichwertiges Hoch-
schuldiplom eines Staates, mit dem 
die Schweiz die gegenseitige Aner-
kennung vereinbart hat und welcher 
für die Zulassung zur Notariatsprü-
fung Gegenrecht hält, erworben hat, 
und 

    

b eine praktische Ausbildung im Kan-
ton Bern absolviert hat. 
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

3
 Wer über ein gleichwertiges Hoch-

schuldiplom eines Staates verfügt, mit 
dem die Schweiz die gegenseitige 
Anerkennung vereinbart hat, hat sich 
vor Antritt der praktischen Ausbildung 
in einer Prüfung darüber auszuweisen, 
dass sie oder er über ausreichende 
Kenntnisse des schweizerischen 
Rechts verfügt, soweit diese für die 
Ausübung des Notariatsberufs erfor-
derlich sind. 

    

4
 Der Regierungsrat regelt das Prü-

fungswesen, insbesondere die Zu-
sammensetzung der Prüfungskommis-
sion, die Wahl ihrer Mitglieder, die 
weiteren Zulassungsvoraussetzungen, 
den Gegenstand und die Durchführung 
der Prüfung sowie die Prüfungsgebüh-
ren durch Verordnung. 

    

5
 Die Inhaberin oder der Inhaber des 

Notariatspatents darf die Berufsbe-
zeichnung Notarin oder Notar führen. 

    

 
5a

 Nach der Löschung des Eintrags im 
Notariatsregister gemäss Artikel 47 Ab-
satz 1 Buchstabe d darf die Berufsbe-
zeichnung Notarin oder Notar während 
dreier Jahre nicht geführt werden. 

   

6
 Fällt eine Voraussetzung für das 

Notariatspatent weg, so ist es zu ent-
ziehen. Fällt der Entzugsgrund weg, so 
kann es wieder erteilt werden. 
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

7
 Ist die Notarin oder der Notar infolge 

Krankheit, Unfalls oder Alters nicht 
mehr handlungsfähig, so ist ihr oder 
ihm das Notariatspatent in der Regel 
zu belassen. 

    

Art.  5a 
Rechtspflege im Prüfungswesen 

    

1
 Gegen Verfügungen der Notariats-

prüfungskommission und gegen Ver-
fügungen ihrer Präsidentin oder ihres 
Präsidenten kann bei der Justiz-, Ge-
meinde- und Kirchendirektion Be-
schwerde geführt werden.

 

1
 Gegen Verfügungen der Notariatsprü-

fungskommission und gegen Verfügungen 
ihrer Präsidentin oder ihres Präsidenten 
kann bei der Justiz-, Gemeinde- Direktion 
für Inneres und KirchendirektionJustiz 
Beschwerde geführt werden. 

   

2
 Mit Beschwerde gegen Prüfungser-

gebnisse können nur Rechtsfehler 
gerügt werden. 

    

3
 Im Übrigen gilt das Gesetz vom 23. 

Mai 1989 über die Verwaltungsrechts-
pflege (VRPG)

1)
. 

    

Art.  7 
Inhalt 

    

1
 Das Notariatsregister enthält     

a den Namen, den Vornamen, das 
Geburtsdatum und den Heimatort 
oder die Staatsangehörigkeit der No-
tarin oder des Notars, 

    

b das Datum der Patentierung,     

                                                   
1)

 BSG 155.21 
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

c das Datum der Eintragung und das 
Datum der Löschung, 

    

d den Namen und die Adresse des 
Notariatsbüros sowie des oder der 
Zweigbüros, 

d den Namen , die Adresse und die 
Rechtsform des Notariatsbüros sowie 
des oder der Zweigbüros, 

   

e die Administrativmassnahmen und 
Disziplinarmassnahmen. 

e die Administrativmassnahmen und Dis-
ziplinarmassnahmen., 

   

 f den Namen und die Adresse der Reviso-
rinnen und Revisoren des Notariatsbü-
ros. 

   

2
 Der Regierungsrat kann die Aufnah-

me weiterer persönlicher Daten in das 
Notariatsregister vorsehen, soweit sie 
für die Durchführung der Aufsicht über 
die praktizierenden Notarinnen und 
Notare von Bedeutung sind. 

    

Art.  9 
Voraussetzungen 

    

1
 Die Eintragung im Notariatsregister 

erfolgt, wenn die Gesuchstellerin oder 
der Gesuchsteller 

    

a das bernische Notariatspatent be-
sitzt, 

    

b handlungsfähig und gesundheitlich in 
der Lage ist, den Beruf auszuüben, 
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

c Gewähr für eine einwandfreie Be-
rufsausübung bietet, insbesondere 
nicht strafrechtlich verurteilt worden 
ist wegen Handlungen, die mit dem 
Notariatsberuf nicht zu vereinbaren 
sind, es sei denn, die Verurteilung 
erscheine nicht mehr im Strafregis-
terauszug für Privatpersonen, 

 [FR: geändert]    

d in geordneten finanziellen Verhältnis-
sen lebt, 

    

e Wohnsitz in der Schweiz hat,     

f die Sicherheit gestellt und eine Be-
rufshaftpflichtversicherung abge-
schlossen hat, 

f die Sicherheit gestellt und eine Berufs-
haftpflichtversicherung abgeschlossen 
hat, 

   

g über geeignete Büroräume im Kanton 
Bern verfügt, 

    

h keine mit dem Notariat unvereinbare 
Tätigkeit beibehält und 

    

i die Unterschrift bei der Justiz-, Ge-
meinde- und Kirchendirektion depo-
niert hat. 

i die Unterschrift bei der Justiz-, Gemein-
de- Direktion für Inneres und Kirchendi-
rektionJustiz deponiert hat. 
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

2
 Der Regierungsrat kann die Auf-

sichtsbehörde durch Verordnung er-
mächtigen, anstelle des bernischen 
Notariatspatents Ausweise eines ande-
ren Kantons über die Befähigung von 
Urkundspersonen als Voraussetzung 
für die Eintragung ins Notariatsregister 
anzuerkennen, sofern die Ausbildung 
und die Prüfungen gleichwertig sind 
und der andere Kanton Gegenrecht 
hält.

 

2
 Der Regierungsrat kann  ermächtigt die 

Aufsichtsbehörde durch Verordnung er-
mächtigen, anstelle des bernischen Nota-
riatspatents Ausweise eines anderen Kan-
tons über die Befähigung von Urkunds-
personen als Voraussetzung für die Ein-
tragung ins Notariatsregister anzuerken-
nen, sofern die Ausbildung und die Prü-
fungen gleichwertig sind und der andere 
Kanton Gegenrecht hält. 

   

Art.  16 
Gemeinsames Büro 

    

1
 Die Notarin oder der Notar kann mit 

folgenden Personen ein gemeinsames 
Büro führen: 

    

a Notarinnen und Notaren, welche im 
Notariatsregister des Kantons Bern 
eingetragen sind, 

    

b Anwältinnen und Anwälten, welche in 
einem Anwaltsregister eingetragen 
sind. 

    

 c weiteren Personen, die qualifizierte Be-
ratungsdienstleistungen anbieten wie 
beispielsweise Treuhand, Steuerbera-
tung, Liegenschaftsverwaltung, Vermö-
gensverwaltung, Architektur oder Bau-
beratung. 
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

 
2
 Der Regierungsrat kann durch Verord-

nung die im Rahmen eines gemeinsamen 
Büros zulässigen Dienstleistungen defi-
nieren. 

   

 Art.  20a 
Bearbeitung von Daten aus zentralen Personendatensamm-
lungen 

   

 
1
 Zur Erfüllung ihrer hauptberuflichen Tä-

tigkeit gemäss Artikel 20 steht 
den Notarinnen und Notaren das Ba-
sisprofil gemäss Artikel 4 Absatz 1 Buch-
stabe d des Gesetzes vom °°° über die 
zentralen Personendatensammlungen 
(Personendatensammlungsgesetz, 
PDSG)

1)
 im Abrufverfahren zu Verfügung. 

   

 
2
 Zur Feststellung der zivilrechtlichen 

Handlungsfähigkeit von Personen stehen 
den Notarinnen und Notaren zudem die 
besonders schützenswerten Angaben zu 
den Erwachsenenschutzmassnahmen im 
Abrufverfahren, jedoch ohne Funktionali-
täten gemäss Artikel 4 Absatz 1 Buchsta-
be f PDSG, zur Verfügung. 

   

 
3
 Sofern eine Notarin oder ein Notar die 

Daten aus den zentralen Personendaten-
sammlungen zu anderen Zwecken als zur 
Erfüllung ihrer oder seiner hauptberufli-
chen Tätigkeit verwendet, kann das Zu-
griffsrecht entzogen werden. Disziplinar- 
und strafrechtliche Massnahmen bleiben 
vorbehalten. 

   

                                                   
1)

 BSG ... 
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

Art.  22 
Örtliche Zuständigkeit 

    

1
 Die Notarin oder der Notar kann Be-

urkundungen im ganzen Kantonsge-
biet vornehmen. 

    

 
2
 Bei der Erstellung von elektronischen 

Beglaubigungen und Ausfertigungen gilt 
für die Anbringung der Signatur und des 
Funktionsnachweises keine örtliche Ein-
schränkung. 

   

 
3
 Erfolgt die notarielle Feststellung über 

elektronische Kommunikationsmittel, so 
muss sich die Notarin oder der 
Notar dabei im Kanton Bern befinden. 

   

Art.  25 
Urschrift 

    

1
 Die im Beurkundungsverfahren er-

stellte Urkunde ist die Urschrift. 
    

 
2
 Sofern das Bundesrecht die elektroni-

sche Erstellung einer Urschrift zulässt, 
erlässt der Regierungsrat die notwendi-
gen Einführungs- und Vollzugsbestim-
mungen durch Verordnung. 

   

Art.  26 
Ausfertigungen 
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

1
 Ausfertigungen sind öffentliche Ur-

kunden, welche den Inhalt der Urschrift 
wortgetreu wiedergeben und als Be-
weismittel oder als Rechtsgrundaus-
weis für die Eintragung in öffentliche 
Register dienen. 

    

2
 Sie werden von der beurkundenden 

Notarin oder vom beurkundenden 
Notar erstellt. Ist sie oder er verhindert, 
so bezeichnet die Aufsichtsbehörde 
eine andere im Notariatsregister einge-
tragene Notarin oder einen andern 
eingetragenen Notar.

 

2
 Sie werden von der beurkundenden 

Notarin oder vom beurkundenden Notar 
erstellt. Ist sie oder er verhindert, so be-
zeichnet können Ausfertigungen durch 
eine Notarin oder einen Notar erstellt 
werden, die oder der im gemeinsa-
men Büro ihre oder seine hauptberufliche 
Tätigkeit ausübt. Die Aufsichtsbehörde 
kann eine andere im Notariatsregister 
eingetragene Notarin oder einen andern
anderen eingetragenen Notar für die Er-
stellung einer Ausfertigung bezeichnen. 

   

3
 Ist die Notarin oder der Notar nicht 

mehr im Notariatsregister eingetragen, 
werden Ausfertigungen nach Weisung 
der Aufsichtsbehörde erstellt. Sie kann 
die Verwalterin oder den Verwalter der 
Urschriften zur Erstellung von Ausferti-
gungen ermächtigen.

 

3
 Ist die Notarin oder der Notar nicht mehr 

im Notariatsregister eingetragen, ist die 
Büronachfolgerin oder der Büronachfol-
ger, welche oder welcher die Urschriften 
verwaltet, berechtigt, Ausfertigungen zu 
erstellen. Sofern es keine Büronachfolge-
rin oder keinen Büronachfolger gibt, wer-
den Ausfertigungen nach Weisung den 
Weisungen der Aufsichtsbehörde erstellt. 
Sie kann die Verwalterin oder den Verwal-
ter der Urschriften zur Erstellung von Aus-
fertigungen ermächtigen. 

   

 Art.  26a 
Elektronische Ausfertigungen und Medienwechsel 
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

 
1
 Die Notarin oder der Notar ist ermäch-

tigt, 
   

 a elektronische Ausfertigungen zu erstel-
len, 

   

 b Kopien von elektronischen und papiere-
nen Originalen sowie den Medienwech-
sel von papierenen zu elektronischen 
Kopien oder umgekehrt zu beglaubigen, 

   

 c Unterschriften bei Medienwechsel zu 
beglaubigen. 

   

Art.  27 
Urschriftenregister 

    

1
 Soweit die Gesetzgebung nichts an-

deres bestimmt, hat die Notarin oder 
der Notar die von ihr oder ihm errichte-
ten Urschriften zu registrieren. 

    

2
 Die Urschriftenregister sind öffentli-

che Urkunden. 
    

 
3
 Der Regierungsrat kann die Notarinnen 

und Notare ermächtigen, das Urschriften-
register elektronisch zu führen. Er regelt 
die Einzelheiten durch Verordnung. 

   

Art.  28 
Verordnung 
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

1
 Der Regierungsrat regelt die Beur-

kundungsverfahren, die Erstellung von 
Ausfertigungen sowie die Registrie-
rung und Aufbewahrung der Urkunden 
durch Verordnung. 

    

2
 Er kann die Notarinnen und Notare 

ermächtigen, elektronische Ausferti-
gungen der von ihnen erstellten öffent-
lichen Urkunden zu erstellen und Un-
terschriften sowie Kopien elektronisch 
zu beglaubigen; er regelt die Einzelhei-
ten durch Verordnung.

 

2
 Aufgehoben.    

Art.  32 
Im Allgemeinen 

    

1
 Die Notarin oder der Notar darf bei 

der Errichtung einer öffentlichen Ur-
kunde und bei damit im Zusammen-
hang stehenden Berufsfunktionen 
nicht mitwirken, wenn 

    

a sie oder er selbst beteiligt ist,     
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

b ihr Ehegatte oder seine Ehegattin, 
ihre eingetragene Partnerin oder sein 
eingetragener Partner, die mit ihr o-
der ihm eine faktische Lebensge-
meinschaft führende Person, eine 
Person aus dem Kreis der Verwand-
ten in gerader Linie sowie ihre oder 
seine Geschwister oder eine Ehegat-
tin, ein Ehegatte, eine eingetragene 
Partnerin, ein eingetragener Partner 
oder eine mit ihr oder ihm eine fakti-
sche Lebensgemeinschaft führende 
Person dieser Verwandten beteiligt 
ist, 

    

c eine Kollektiv- oder Kommanditge-
sellschaft beteiligt ist, welcher sie 
oder er als unbeschränkt haftende 
Gesellschafterin bzw. als unbe-
schränkt haftender Gesellschafter 
oder als Kommanditärin bzw. als 
Kommanditär angehört, 

    

d bei der Beurkundung einer Willenser-
klärung eine juristische Person betei-
ligt ist, bei der sie oder er einem zur 
Vertretung befugten Organ angehört 
oder für welche sie oder er die Un-
terschrift führt. 

    

2
 Eine Person ist beteiligt, wenn sie     

a eine sie selber betreffende Beurkun-
dung vornehmen lässt, 
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

b zu ihren Gunsten oder Lasten eine 
Verfügung getroffen wird, 

    

c bei der Beurkundung einer Willenser-
klärung eine Urkundspartei vertritt. 

c bei der Beurkundung einer Willenserklä-
rung eine UrkundsparteiVertragspartei 
vertritt. 

   

3
 Nicht als Beteiligung im Sinne dieser 

Bestimmung gilt, wenn in einem Ver-
trag zwischen Drittpersonen Rechte 
oder Pflichten derselben gegenüber 
den in Absatz 1 genannten Personen 
übertragen werden oder wenn über 
solche Rechte oder Pflichten eine 
Feststellungsurkunde für einen Dritten 
errichtet wird. 

    

4
 Die Notarin oder der Notar ist ferner 

nicht ausgeschlossen, wenn sie oder 
er in der Urkunde mit weiteren haupt- 
oder nebenberuflichen Geschäften 
betraut wird. 

    

5
 Die gleiche Ausstandspflicht gilt für 

die Sachverständigen, die Übersetze-
rinnen und Übersetzer sowie die 
Schätzerinnen und Schätzer, die bei 
der Beurkundung mitwirken. 

    

Art.  33 
Besondere Fälle 

Art.  33 
Besondere FälleAusstandspflicht bei Beglaubigungen, 
Versteigerungen und Beurkundungen von Versammlungs-
beschlüssen 

   

1
 Bei der Beglaubigung von Unter-

schriften besteht keine Ausstands-
pflicht.

 

1
 Bei der Beglaubigung von Unterschriften 

, Kopien und Abschriften besteht keine 
Ausstandspflicht. 
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

2
 Bei Versteigerungen gilt die Aus-

standspflicht nur im Verhältnis zur 
Versteigerin oder zum Versteigerer. 

    

3
 Die Notarin oder der Notar kann in 

einer von ihr oder ihm beurkundeten 
Versteigerung nicht selbst ersteigern. 

    

4
 Bei der Beurkundung von Versamm-

lungsbeschlüssen ist die Notarin oder 
der Notar nur ausgeschlossen, wenn 
sie oder er selbst stimmen will. 

    

 Art.  33a 
Ausstandspflicht bei vorgängiger Liegenschaftsvermittlung 

   

 
1
 Bei der Errichtung von öffentlichen Ur-

kunden über Handänderungsverträge 
eines Grundstücks darf die Notarin oder 
der Notar nicht mitwirken, wenn eine der 
nachfolgend aufgeführten Personen als 
Liegenschaftsvermittlerin oder -vermittler 
eines Vertragsobjekts tätig war: 

   

 a die Notarin oder der Notar selbst,    

 b Partnerinnen und Partner des Notariats-
büros und der allfälligen Bürogemein-
schaft, 

   

 c Eltern, Geschwister und Kinder von 
Personen gemäss den Buchstaben a 
und b, 
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-
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 d Ehegatten sowie eingetragene Partnerin 
oder eingetragener Partner von Perso-
nen gemäss den Buchstaben a bis c, 

   

 e Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Notariatsbüros und der allfälligen Büro-
gemeinschaft. 

   

Art.  36 
 

Art.  36 
Geltungsbereich 

   

1
 Die Notarin oder der Notar hat über 

Tatsachen, die ihr oder ihm von den 
Beteiligten beruflich anvertraut worden 
sind, Stillschweigen zu bewahren. Das 
Gleiche gilt für Tatsachen, die sie oder 
er für die Beteiligten beruflich erfahren 
hat. Unbefugten Dritten darf keine 
Einsicht in Schriftstücke gewährt wer-
den, welche solche Tatsachen enthal-
ten.

 

1
 Die Notarin oder der Notar hat über Tat-

sachen, die ihr oder ihm von den Beteilig-
ten beruflich anvertraut worden sind, Still-
schweigen zu bewahren. Das Gleiche gilt 
für Tatsachen, die sie oder er für die Be-
teiligten beruflich erfahren hat. Unbefug-
ten Dritten darf keine Einsicht in Schrift-
stückeUnterlagen gewährt werden, wel-
che solche Tatsachen enthalten. [FR: 
unverändert] 

   

2
 Die gleiche Geheimhaltungspflicht gilt 

für die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, für die Sachverständigen, die 
Übersetzerinnen und Übersetzer sowie 
die Schätzerinnen und Schätzer. Die 
Notarin oder der Notar hat diese Per-
sonen darüber zu belehren. 

    

 
2a

 Die gleiche Geheimhaltungspflicht 
gilt zudem für folgende Personen, welche 
die Notarin oder der Notar darüber zu 
belehren hat: 
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 a für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Notariatsbüros, 

   

 b für alle Partnerinnen und Partner einer 
Bürogemeinschaft und deren Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter. 

   

3
 Das Berufsgeheimnis entfällt, wenn

 3
 Aufgehoben.    

a sämtliche Beteiligten die Notarin oder 
den Notar davon entbinden, 

    

b die richtige Erfüllung einer berufli-
chen Obliegenheit die Bekanntgabe 
an Dritte erfordert, 

    

c die Notarin oder der Notar durch die 
Gesetzgebung ausdrücklich zur Be-
kanntgabe an Behörden verpflichtet 
ist. 

    

4
 Tatsachen, die allgemein bekannt 

sind oder von jedermann in einem 
öffentlichen Register eingesehen wer-
den können, fallen nicht unter die Ge-
heimhaltungspflicht. Können nur be-
stimmte Personen Einsicht in ein öf-
fentliches Register nehmen, so entfällt 
die Geheimhaltungspflicht nur ihnen 
gegenüber.

 

4
 Aufgehoben.    

 Art.  36a 
Wegfall der Geheimhaltungspflicht 

   

 
1
 Die Geheimhaltungspflicht entfällt, wenn    
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 a sämtliche Beteiligten die Notarin oder 
den Notar davon entbinden, 

   

 b die richtige Erfüllung einer beruflichen 
Obliegenheit die Bekanntgabe an Dritte 
erfordert, 

   

 c die Notarin oder der Notar durch die 
Gesetzgebung ausdrücklich zur Be-
kanntgabe an Behörden verpflichtet ist. 

   

 
2
 Tatsachen, die allgemein bekannt sind 

oder von jedermann in einem öffentlichen 
Register eingesehen werden können, 
fallen nicht unter die Geheimhaltungs-
pflicht. Können nur bestimmte Personen 
Einsicht in ein öffentliches Register neh-
men, so entfällt die Geheimhaltungspflicht 
nur ihnen gegenüber. 

   

 Art.  36b 
Entbindung von der Geheimhaltungspflicht 

   

 
1
 Die Notarin oder der Notar kann 

die Aufsichtsbehörde schriftlich 
um Entbindung von der Geheimhaltungs-
pflicht ersuchen, wenn die Beteiligten die 
Entbindung nicht erteilen oder diese nicht 
eingeholt werden kann. 

   

 
2
 Die Aufsichtsbehörde verfügt 

die Entbindung von der Geheimhaltungs-
pflicht, wenn das Interesse der Notarin 
oder des Notars an der Offenlegung we-
sentlich höher ist als das Interesse der 
Beteiligten an der Geheimhaltung. 

   



- 22 -  
 
 

 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-
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3
 Das Interesse an der Offenlegung ist 

insbesondere wesentlich höher zu ge-
wichten, wenn die Geheimhaltungspflicht 
die Notarin oder den Notar daran hindert, 

   

 a sich in einem gegen sie oder ihn geführ-
ten Strafverfahren zu verteidigen, 

   

 b Angriffe gegen die Ehre zurückzuwei-
sen, 

   

 c einen ungerechtfertigten Vermögens-
nachteil abzuwenden. 

   

 
4
 Kann die Entbindung von der Geheim-

haltungspflicht nicht eingeholt werden, 
entscheidet die Aufsichtsbehörde unter 
Berücksichtigung des mutmasslichen 
Willens der Beteiligten. 

   

Art.  38 
Aufsichtsbehörde 

    

1
 Die Justiz-, Gemeinde- und Kirchen-

direktion ist Aufsichtsbehörde über das 
Notariat. Sie erteilt das Notariatspa-
tent, überwacht die Einhaltung der für 
die Berufsausübung geltenden Vor-
schriften und führt das Notariatsregis-
ter.

 

1
 Die Justiz-, Gemeinde- Direktion für 

Inneres und KirchendirektionJustiz ist 
Aufsichtsbehörde über das Notariat. Sie 
erteilt das Notariatspatent, überwacht die 
Einhaltung der für die Berufsausübung 
geltenden Vorschriften und führt das No-
tariatsregister. 

   

2
 Sie führt die Untersuchung und ent-

scheidet 
    

a über den Entzug und die Wiederertei-
lung des Notariatspatents, 
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b über die Löschung und die Suspen-
dierung des Eintrags sowie die Wie-
dereintragung im Notariatsregister, 

    

c in Disziplinarfällen,     

d über Gesuche betreffend die amtliche 
Festsetzung von Gebühren und Aus-
lagen. 

    

3
 Sie kann zur Beseitigung drohender 

oder festgestellter gesetzwidriger Zu-
stände sowie zum Schutz erheblicher 
öffentlicher oder privater Interessen 
Weisungen erteilen und vorsorgliche 
Massnahmen anordnen. 

    

4
 Sie ist zuständig für die Revision der 

Notariatsbüros. Sie kann geeignete 
Personen oder Organisationen mit der 
Durchführung beauftragen. 

    

 Art.  41a 
Organisation 

   

 
1
 Die Aufsichtsbehörde gewährleistet die 

Revision der Notariatsbüros. 
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2
 Sie kann die Revision mit eigenen Revi-

sionsorganen durchführen oder hierzu 
geeignete Personen oder Organisationen 
als zugelassene Revisionsorgane aner-
kennen und diese in einem öffentlichen 
Register auflisten. Sind die Anerken-
nungsvoraussetzungen nicht mehr er-
füllt, ist ein Revisionsorgan aus dem Re-
gister zu streichen. 

   

 
3
 Die Aufsichtsbehörde setzt einen ständi-

gen Revisionsausschuss unter ihrer Lei-
tung ein, in dem Vertreterinnen und Ver-
treter der Aufsichtsbehörde, der Revisi-
onsorgane und des kantonalen Berufs-
verbands der bernischen Notarinnen und 
Notare Einsitz nehmen. 

   

 
4
 Der ständige Revisionsausschuss    

 a sichtet die Revisionsberichte der Revisi-
onsorgane, 

   

 b gewichtet die Revisionsfeststellungen,    

 c meldet wesentliche Mängel an die Auf-
sichtsbehörde. 

   

 
5
 Der Regierungsrat regelt durch Verord-

nung 
   

 a die Aufgaben der Revisionsorgane,    

 b die Anerkennungsvoraussetzungen für 
die Zulassung von Dritten, 
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 c die Aufgaben des Revisionsausschus-
ses, 

   

 d die Einzelheiten der Durchführung der 
Revisionen, 

   

 e die Entschädigung der zugelassenen 
Revisionsorgane und des Revisions-
ausschusses. 

   

Art.  42 
 

Art.  42 
Verfahren 

   

1
 Die Einhaltung der Berufsvorschriften 

ist durch periodische, in der Regel 
jährliche Revisionen der Notariatsbü-
ros zu prüfen. Die Revisionspflicht 
endet mit dem Abschluss der Büroli-
quidation. Der Regierungsrat regelt 
durch Verordnung die Einzelheiten der 
Durchführung der Revisionen und die 
Gebühren der Revisionsorgane.

 

1
 Die Einhaltung der Berufsvorschriften ist 

durch periodische, in der Regel jährliche  
Revisionen der Notariatsbüros durch die 
Revisionsorgane gemäss Artikel 41a zu 
prüfen. Die Revisionspflicht endet mit dem 
Abschluss der Büroliquidation. Der Regie-
rungsrat regelt durch Verordnung die Ein-
zelheiten der Durchführung der Revisio-
nen und die Gebühren der Revisionsor-
gane.  

   

2
 Die Notarinnen und Notare haben 

den Revisionsorganen alle erforderli-
chen Auskünfte zu erteilen und Ein-
blick in alle Bücher, Urkunden und 
Dokumente zu gewähren, welche mit 
der Berufsausübung in Zusammen-
hang stehen. Auf Verlangen sind den 
Revisionsorganen die privaten Ein-
kommens- und Vermögensverhältnisse 
der Notarin oder des Notars offen zu 
legen. 
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Mehrheit Minderheit 

Art.  44 
Gemeinsame Buchhaltung 

    

1
 Übt die Notarin oder der Notar 

gleichzeitig den Anwaltsberuf aus, hat 
die Buchführung über beide Erwerbs-
tätigkeiten in einer gemeinsamen 
Buchhaltung zu erfolgen.

 

1
 Aufgehoben.    

2
 Übt sie oder er weitere Tätigkeiten 

aus, hat die Buchführung über alle 
selbstständigen Erwerbstätigkeiten in 
einer gemeinsamen Buchhaltung zu 
erfolgen. Die Aufsichtsbehörde kann 
Ausnahmen bestimmen.

 

2
 Übt sie die Notarin oder erder Notar 

weitere Tätigkeiten aus, hat die Buchfüh-
rung über alle selbstständigen Erwerbstä-
tigkeiten in einer gemeinsamen Buchhal-
tung zu erfolgen. Die Aufsichtsbehörde 
kann Ausnahmen bestimmen. 

   

3
 Juristische Personen, Personenge-

sellschaften und Einzelunternehmun-
gen, die eine dem Notariat verwandte 
oder nahe stehende Tätigkeit ausüben 
oder mit diesem zusammenarbeiten, 
unterliegen den Vorschriften über 
Buchführung, Revision, Geldverkehr 
und Zahlungsbereitschaft, sofern die 
Notarin oder der Notar sie wirtschaft-
lich beherrscht, bei ihnen eine Organ-
stellung innehat oder zu ihnen in ei-
nem Arbeitsverhältnis steht.

 

3
 Juristische Personen, Personengesell-

schaften und Einzelunternehmungen, die 
eine dem Notariat verwandte oder nahe 
stehende nahestehende Tätigkeit ausü-
ben oder mit diesem Notarinnen und No-
taren zusammenarbeiten, unterliegen den 
Vorschriften über Buchführung, Revision, 
Geldverkehr und Zahlungsbereitschaft, 
sofern dieeine Notarin oder derein Notar 
sie wirtschaftlich beherrscht, bei ihnen 
eine Organstellung innehat oder zu ihnen 
in einem Arbeitsverhältnis steht. 
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3a

 Hat die Notarin oder der Notar bei einer 
juristischen Person gemäss Absatz 3 
einzig eine Organstellung im obersten 
Leitungsorgan mit rein strategischem 
Charakter ohne Beherrschungsmöglich-
keit inne, muss die juristische Person die 
notariatsrechtlichen Spezialvorschriften 
nicht einhalten. 

   

4
 Die Aufsichtsbehörde kann solche 

juristische Personen, Personengesell-
schaften und Einzelunternehmungen 
von der Einhaltung der Vorschriften 
über Buchführung, Revision, Geldver-
kehr und Zahlungsbereitschaft befrei-
en. Sie berücksichtigt dabei den Auftritt 
und die Erscheinung in der Öffentlich-
keit, die Verwechslungsgefahr mit dem 
Notariatsbüro sowie die räumliche, 
administrative und buchhalterische 
Trennung vom Notariatsbüro.

 

4
 Die Aufsichtsbehörde kann solche juris-

tische Personen, Personengesellschaften 
und Einzelunternehmungen gemäss Ab-
satz 3 von der Einhaltung der Vorschriften 
über Buchführung, Revision, Geldverkehr 
und Zahlungsbereitschaft befreien. Sie 
berücksichtigt dabei den Auftritt und die 
Erscheinung in der Öffentlichkeit, die 
Verwechslungsgefahr mit dem Notariats-
büro sowie die räumliche, administrative 
und buchhalterische Trennung vom Nota-
riatsbüro. 

   

Art.  45 
Tatbestand 
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1
 Verletzt die Notarin oder der Notar 

vorsätzlich oder fahrlässig Berufs-
pflichten oder verstösst sie oder er 
gegen die Bestimmungen dieses Ge-
setzes und seiner Ausführungserlasse, 
das Gebot der unabhängigen und ein-
wandfreien Berufsausübung oder ge-
gen das Ansehen des Notariats, na-
mentlich durch aufdringliche Werbung, 
wird sie oder er unabhängig von der 
vermögens- und strafrechtlichen Ver-
antwortlichkeit disziplinarisch bestraft.

 

1
 Verletzt die Notarin oder der Notar vor-

sätzlich oder fahrlässig Berufspflichten 
oder verstösst sie oder er gegen die Best-
immungen dieses Gesetzes und seiner 
Ausführungserlasse,  oder das Gebot der 
unabhängigen und einwandfreien Berufs-
ausübung oder gegen das Ansehen des 
Notariats, namentlich durch aufdringliche 
Werbung, , wird sie oder er unabhängig 
von der vermögens- und strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit disziplinarisch bestraft
sanktioniert. 

   

2
 In leichten Fällen kann von einer 

Bestrafung abgesehen werden, wenn 
anzunehmen ist, dass die Notarin oder 
der Notar den Beruf künftig einwand-
frei ausüben wird.

 

2
 In leichten Fällen kann von einer Bestra-

fung Disziplinarmassnahme abgesehen 
werden, wenn anzunehmen ist, dass die 
Notarin oder der Notar den Beruf künftig 
einwandfrei ausüben wird. 

   

Art.  47 
Disziplinarmassnahmen 

Art.  47 
Disziplinarmassnahmen und Gewinneinzug 

   

1
 Disziplinarmassnahmen sind     

a Verweis,     

b Busse bis zu 20 000 Franken,     

c Suspendierung des Eintrags im Nota-
riatsregister für die Dauer von einem 
Monat bis zu zwei Jahren, 

    

d Löschung des Eintrags im Notariats-
register. 
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2
 Disziplinarmassnahmen können mit-

einander verbunden werden. 
    

 
2a

 Nebst einer Disziplinarmassnahme 
kann der Einzug eines unrechtmässig 
realisierten Gewinns verfügt werden. 

   

3
 Bei Löschung oder Suspendierung 

des Eintrags im Notariatsregister darf 
die oder der Bestrafte keine Handlun-
gen vornehmen, welche in die haupt-
berufliche Zuständigkeit der Notarin-
nen und Notare fallen.

 

3
 Bei Nach Löschung oder Suspendierung 

des Eintrags einer Person im Notariatsre-
gister darf die oder der Bestraftediese 
keine Handlungen vornehmen, welche in 
die hauptberufliche Zuständigkeit der 
Notarinnen und Notare fallen. 

   

4
 Der Antrag auf Löschung des Ein-

trags im Notariatsregister oder der 
Verzicht auf das Notariatspatent 
schliesst die Suspendierung des Ein-
trags als Disziplinarmassnahme nicht 
aus. 

    

5
 Nach der disziplinarischen Löschung 

des Eintrags im Notariatsregister ist 
eine Wiedereintragung vor Ablauf einer 
Frist von drei Jahren ausgeschlossen. 

    

Art.  48 
Verjährung 

    

1
 Die Verfolgung eines Disziplinarfeh-

lers verjährt nach drei Jahren. Die 
Verjährung wird durch jede Untersu-
chungshandlung unterbrochen. 
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2
 Liegt ein Disziplinarfehler mehr als 

fünf Jahre zurück, so ist eine Bestra-
fung ausgeschlossen.

 

2
 Liegt ein Disziplinarfehler mehr als fünf 

zehn Jahre zurück, so ist eine Bestrafung
 Disziplinarmassnahme ausgeschlossen. 

   

3
 Wird gegen eine Notarin oder einen 

Notar ein Strafverfahren durchgeführt, 
so kann nach Ablauf der oben genann-
ten Fristen eine Disziplinarmassnahme 
wegen des gleichen Sachverhaltes 
noch innerhalb von zwei Jahren seit 
Kenntnis des rechtskräftigen Ab-
schlusses des Strafverfahrens ausge-
fällt werden. 

    

 Art.  49a 
Ende der Disziplinaraufsicht 

   

 
1
 Die Disziplinaraufsicht endet mit dem 

vollständigen Abschluss der Büroliquidati-
on und nicht schon mit der Löschung im 
Notariatsregister. 

   

Art.  50 
Gebühren und Auslagen 

    

1
 Die Notarin oder der Notar hat für die 

hauptberufliche Tätigkeit Anspruch auf 
eine Gebühr und auf vollen Ersatz der 
entstandenen Auslagen. Ist sie oder er 
auf Begehren mehrerer Personen tätig 
geworden, haften diese solidarisch für 
Gebühren und Auslagen. 

    

2
 Sie oder er kann für Gebühren und 

Auslagen einen angemessenen Vor-
schuss verlangen. 
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3
 Hat die Gebührenschuldnerin oder 

der Gebührenschuldner den Wohn- 
oder Geschäftssitz ausserhalb des 
Kantons Bern, können bestrittene Ge-
bühren und Auslagen beim Gericht am 
Ort des Notariatsbüros oder des 
Zweigbüros geltend gemacht werden. 

    

 
4
 Die Notarin oder der Notar kann ihren 

oder seinen Anspruch auf eine Gebühr 
und auf Auslagenersatz wie folgt abtreten: 

   

 a an eine Notarin oder einen Notar des-
selben Büros, 

   

 b an eine Notariats-AG oder eine Notari-
ats-GmbH, bei der sie oder er angestellt 
ist. 

   

Art.  51 
Gegenstand 

    

1
 Die Notariatsgebühr umfasst     

a die Entgegennahme der Rogation,     

b die Prüfung der Voraussetzungen für 
das Erstellen einer öffentlichen Ur-
kunde, 

    

c die Vorbereitung der Urkunde,     

d die Durchführung des Beurkun-
dungsverfahrens, 

    

e die Registrierung und Aufbewahrung 
der Urschrift, 
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f das Erstellen und die Herausgabe 
einer Ausfertigung für das Grund-
buch- oder das Handelsregisteramt. 

f das Erstellen und die Herausgabe einer 
Ausfertigung für das Grundbuch- oder 
das Handelsregisteramt.von Ausferti-
gungen, 

   

 g die Abschlussarbeiten, einschliesslich 
Archivierung. 

   

2
 Für das Ausstellen weiterer Ausferti-

gungen und die Erfüllung weiterer 
gesetzlicher Verpflichtungen wird eine 
zusätzliche Gebühr erhoben.

 

2
 Für das Ausstellen weiterer Ausfertigun-

gen und die Erfüllung weiterer gesetzli-
cher Verpflichtungen wird zusätzlich eine 
zusätzliche Gebühr nach gebotenem 
Zeitaufwand erhoben. 

   

Art.  52 
Bemessung 

    

1
 Die Notariatsgebühr bemisst sich 

nach dem Arbeitsaufwand, nach der 
Bedeutung des Geschäfts, nach der 
von der Notarin oder vom Notar über-
nommenen Verantwortung sowie nach 
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
der rogierenden Partei.

 

1
 Die Notariatsgebühr bemisst sich nach 

dem Arbeitsaufwand, nach der Bedeutung 
des Geschäfts,  und nach der von der 
Notarin oder vom Notar übernommenen 
Verantwortung sowie nach der wirtschaft-
lichen Leistungsfähigkeit der rogierenden 
Partei. 

   

2
 Der Regierungsrat regelt durch Ver-

ordnung die Gebühren für die hauptbe-
rufliche Tätigkeit der Notarin und des 
Notars.

 

2
 Der Regierungsrat regelt durch Verord-

nung die Gebühren für die hauptberufliche 
Tätigkeit der Notarin undoder des Notars. 
[FR: unverändert] 
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3
 Die Gebühren sind so auszugestal-

ten, dass die Notarinnen und Notare in 
der Lage sind, die allgemeinen Unkos-
ten zu finanzieren, eine angemessene 
Altersvorsorge aufzubauen und ein 
Einkommen zu erzielen, das ihrer 
Ausbildung und Verantwortung ent-
spricht.

 

3
 Die Gebühren sind so auszugestalten, 

dass die Notarinnen und Notare in der 
Lage sind, die allgemeinen Unkosten zu 
finanzieren, eine angemessene Altersvor-
sorge aufzubauen und ein Einkommen zu 
erzielen, das ihren Beruf insbesondere 
unter Berücksichtigung ihrer Ausbildung 
und , ihrer Verantwortung entsprichtund 
ihres unternehmerischen Risikos unab-
hängig ausüben können. 

   

4
 Der Regierungsrat erlässt

 4
 Der Regierungsrat erlässtregelt durch 

Verordnung 
   

a einen gestaffelten Rahmentarif für die 
Gebühren zur Errichtung öffentlicher 
Urkunden über Geschäfte mit Ge-
schäftswert, 

a einen gestaffelten Rahmentarif für die 
Gebühren zur Errichtung öffentlicher Ur-
kunden über Geschäfte mit Geschäfts-
wert, wobei er bei Geschäften über 
Grundpfandrechte sowie ausnahmswei-
se bei gesellschaftsrechtlichen Geschäf-
ten eine Gebühr nach gebotenem Zeit-
aufwand gemäss Buchstabe b vorsehen 
kann, 

   

b einen Rahmentarif für die Gebühren 
zur Errichtung öffentlicher Urkunden 
über Geschäfte ohne Geschäftswert. 

b einen Rahmentarif für die Gebühren zur 
Errichtung öffentlicher Urkunden über 
Geschäfte ohne Geschäftswert.
Bandbreite des Stundenansatzes für ei-
ne Gebühr nach gebotenem Zeitauf-
wand gekoppelt mit einer Minimalge-
bühr, 
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 c die Voraussetzungen, unter denen eine 
Notarin oder ein Notar bei einer bedürf-
tigen oder gemeinnützigen Klientschaft 
die Bandbreite des Stundenansatzes bei 
einer Gebühr nach Zeitaufwand oder die 
Minimalgebühr unterschreiten darf, 

   

 d weitere Unterschreitungsmöglichkeiten 
in Ausnahmefällen. 

   

5
 Innerhalb des Tarifrahmens richtet 

sich die Notariatsgebühr nach den 
Grundsätzen von Absatz 1.

 

5
 Aufgehoben.    

6 Vermögensrechtliche Verant-
wortlichkeit 

[FR: geändert]         

Art.  57 
Haftung aus hauptberuflicher Tätigkeit 

    

1
 Die Notarin oder der Notar haftet den 

Beteiligten für den Schaden, den sie 
oder er in Ausübung hauptberuflicher 
Tätigkeiten rechtswidrig verschuldet 
hat.

 

1
 Die Notarin oder der Notar haftet den 

Beteiligten für den Schaden, den sie oder 
er in Ausübung hauptberuflicher Tätigkei-
ten rechtswidrig verschuldet
 widerrechtlich verursacht hat. [FR: un-
verändert] 

   

2
 Für das Verschulden von Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeitern haftet die No-
tarin oder der Notar wie für eigenes.

 

2
 Für das Verschulden  die Handlun-

gen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
haftet die Notarin oder der Notar wie für 
eigenesihre oder seine eigenen. 
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3
 Hat die Notarin oder der Notar die 

Beurkundung richtig vorgenommen, 
haftet sie oder er nur bei grobem Ver-
schulden für die schädigenden Folgen

 

3
 Hat die Notarin oder der Notar die Beur-

kundung richtig vorgenommen, haftet sie 
oder er nur bei grobem Verschuldeneiner 
Verletzung einer Sorgfaltspflicht für die 
schädigenden Folgen 

   

a eines unter ihrer oder seiner berufli-
chen Mitwirkung durch die Urkunds-
parteien in rechtswidriger Weise ab-
geschlossenen Rechtsgeschäfts, 

    

b eines unter ihrer oder seiner berufli-
chen Mitwirkung durch die Urkunds-
parteien zu einem rechtswidrigen 
oder unsittlichen Zweck abgeschlos-
senen Rechtsgeschäfts oder 

    

c einer durch eine Urkundspartei in 
diesem Sinne veranlassten Beurkun-
dung. 

    

4
 Sie oder er haftet nicht, wenn die 

Urkundsparteien entgegen ihrer oder 
seiner Rechtsbelehrung gehandelt 
haben. Sie oder er kann einen ent-
sprechenden Vorbehalt in die Urkunde 
aufnehmen. 

    

5
 Bei Beglaubigungen von Unterschrif-

ten, Kopien und Abschriften haftet die 
Notarin oder der Notar nicht für den 
Inhalt der Urkunden. 
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6
 Auf die Entstehung, die Bemessung 

und den Untergang von Schadener-
satzansprüchen finden die Vorschriften 
des Obligationenrechts (OR

1)
) über 

unerlaubte Handlungen als ergänzen-
des kantonales Recht Anwendung. 

    

7
 Der Kanton haftet nicht.

 7
 Aufgehoben.    

Art.  58 
Haftung aus nebenberuflicher Tätigkeit 

    

1
 Die vermögensrechtliche Verantwort-

lichkeit der Notarin oder des Notars 
aus nebenberuflicher Tätigkeit richtet 
sich nach den Vorschriften des Privat-
rechts. 

[FR: geändert]    

 Art.  58a 
Haftung der Notariats-AG und der Notariats-GmbH 

   

 
1
 Die Notariats-AG und die Notariats-

GmbH können die Haftpflicht für die ver-
mögensrechtliche Verantwortlichkeit ge-
mäss Artikel 57 und 58 für die bei ihnen 
angestellten Notarinnen und Notare über-
nehmen. 

   

 
2
 Für die Übernahme der Haftpflicht be-

darf es einer Grundlage in den Statuten. 
   

 
3
 Die Klientschaft ist in geeigneter Form 

über die Übernahme der Haftpflicht durch 
die Notariats-AG oder die Notariats-
GmbH zu orientieren. 

   

                                                   
1)

 SR 220 
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4
 Sofern die Notariats-AG oder die Notari-

ats-GmbH die Haftpflicht übernommen 
hat, haftet die angestellte Notarin oder der 
angestellte Notar subsidiär gemäss Artikel 
57 und 58. 

   

Art.  59 
Sicherheit und Berufshaftpflichtversicherung 

Art.  59 
Sicherheit und Berufshaftpflichtversicherung 

   

1
 Die Notarin oder der Notar hat zur 

Deckung allfälliger Ansprüche aus 
ihrer oder seiner vermögensrechtlichen 
Verantwortlichkeit eine Sicherheit zu 
stellen und ausserdem eine Berufs-
haftpflichtversicherung in angemesse-
ner Höhe abzuschliessen.

 

1
 Die Notarin oder der Notar hat zur De-

ckung allfälliger Ansprüche aus ihrer oder 
seiner vermögensrechtlichen Verantwort-
lichkeit eine Sicherheit zu stellen und 
ausserdem eine Berufshaftpflichtversiche-
rung in angemessener Höhe abzuschlies-
sen. 

   

 
1a

 Eine Notariats-AG oder eine Notariats-
GmbH hat zur Deckung allfälliger Ansprü-
che aus ihrer eigenen vermögensrechtli-
chen Verantwortlichkeit sowie jener der 
von ihr angestellten Notarinnen und Nota-
re eine Berufshaftpflichtversicherung in 
angemessener Höhe abzuschliessen. 

   

2
 Der Regierungsrat regelt das Nähere 

durch Verordnung. 
    

 Art.  59a 
Haftung des Kantons 

   

 
1
 Der Kanton haftet nur dann und subsidi-

är, wenn er einen Schaden wegen man-
gelhafter Ausübung seiner Aufsichtspflicht 
mitverursacht hat. 
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       T1 Übergangsbestimm
ungen der Änderung 
vom ■■■ 

T1 Streichen Antrag Kommissions-
mehrheit 

  Art.  T1-1 
Evaluation 

Art.  T1-1 Streichen Antrag Kommissions-
mehrheit 

  
1
 Der Regierungsrat über-

prüft acht Jahre nach In-
krafttreten dieser Änderung 
und ihrer Ausführungsbe-
stimmungen die Organisa-
tion und die Einkommens-
situation der bernischen 
Notariate sowie die Notari-
atsgebühren. 

  

  
2
 Zu überprüfen ist insbe-

sondere, wie sich die Öff-
nung der Organisations-
formen auf die Unabhän-
gigkeit der bernischen No-
tariate und deren Verbrei-
tung im Kantonsgebiet 
auswirkt. 

  

  
3
 Nebst der generellen 

Einkommenssituation der 
bernischen Notariate ist 
insbesondere der Anteil der 
Notariatsgebühren am 
Gesamteinkommen zu 
evaluieren. 
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4
 Bei den Notariatsgebüh-

ren ist insbesondere zu 
überprüfen, ob und wie der 
vorhandene Bemessungs-
spielraum bei den jeweili-
gen Gebührenarten konkret 
ausgeschöpft wird. 

  

  
5
 Die bernischen Notarin-

nen und Notare sind zur 
Mitwirkung bei der Evalua-
tion verpflichtet. 

  

  
6
 Der Regierungsrat legt 

anschliessend dem Gros-
sen Rat einen Bericht vor. 

  

 II.    

 Der Erlass 211.1 Gesetz betreffend die 
Einführung des Schweizerischen Zivilge-
setzbuches vom 28.05.1911 (EG ZGB) 
(Stand 01.01.2019) wird wie folgt geän-
dert: 

   

Art.  122 
Organisation der Grundbuchämter 

    

1
 In jeder der fünf Verwaltungsregionen 

des Kantons besteht ein Grundbuch-
amt. 

    

https://www.belex.sites.be.ch/data/211.1/de
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2
 Die Justiz-, Gemeinde- und Kirchen-

direktion legt den Sitz der regionalen 
Grundbuchämter fest. Sie kann Zweig-
stellen von Grundbuchämtern schaf-
fen. 

    

3
 Der Regierungsrat regelt die Organi-

sation der Grundbuchämter. Er kann 
diese Befugnis der Justiz-, Gemeinde- 
und Kirchendirektion übertragen. 

    

4
 Die Justiz-, Gemeinde- und Kirchen-

direktion ernennt für jedes Grundbuch-
amt eine geschäftsleitende Grund-
buchverwalterin oder einen geschäfts-
leitenden Grundbuchverwalter. 

    

5
 Ernennbar als Grundbuchverwalterin 

oder Grundbuchverwalter ist, wer über 
ein Anwaltspatent oder das bernische 
Notariatspatent verfügt.

 

5
 Ernennbar als Grundbuchverwalterin 

oder Grundbuchverwalter ist, wer über ein 
Anwaltspatent , ein bernisches Notariats-
patent oder das bernische Notariatspatent
eine gleichwertige juristische Ausbildung 
verfügt. 

   

 
6
 Eine Person, die im Kanton Bern den 

Notariatsberuf ausübt und gleichzeitig 
eine Tätigkeit in der Grundbuchführung 
wahrnimmt, tritt neben den in Artikel 9 
Absatz 1 VRPG genannten Gründen zu-
sätzlich in den Ausstand, wenn das zu 
beurteilende Geschäft aus dem gleichen 
Notariatsbüro stammt, in dem sie den 
Notariatsberuf ausübt. Dasselbe gilt für 
eine Person, die in einem Notariatsbüro 
angestellt ist, ohne den Notariatsberuf 
auszuüben. 
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Art.  139 
Handelsregister 

1 Organisation, Aufsicht und Rechtsschutz 

    

1
 Für den ganzen Kanton besteht ein 

Handelsregisteramt. 
    

2
 Die Handelsregisterführerin oder der 

Handelsregisterführer muss über eine 
abgeschlossene juristische Ausbildung 
oder einen Hochschul- oder Fach-
hochschulabschluss im Bereich Be-
triebswirtschaft verfügen. 

    

 
2a

 Eine Person, die den Notariatsberuf 
ausübt und gleichzeitig eine Tätigkeit in 
der Handelsregisterführung wahrnimmt, 
tritt neben den in Artikel 9 Absatz 1 VRPG 
genannten Gründen zusätzlich in den 
Ausstand, wenn das zu beurteilende Ge-
schäft aus dem gleichen Notariatsbüro 
stammt, in dem sie den Notariatsberuf 
ausübt. Dasselbe gilt für eine Person, die 
in einem Notariatsbüro angestellt ist, ohne 
den Notariatsberuf auszuüben. 

   

3
 Der Regierungsrat regelt die Organi-

sation des Handelsregisteramtes. Er 
kann diese Befugnis der Justiz-, Ge-
meinde- und Kirchendirektion übertra-
gen. Diese kann die Geschäftsleitung 
ernennen. 
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4
 Die Justiz-, Gemeinde- und Kirchen-

direktion ist die kantonale Aufsichtsbe-
hörde über das Handelsregisteramt. 
Sie übt die Aufsicht über dessen admi-
nistrative, organisatorische und fachli-
che Führung aus und legt mit ihm die 
Leistungsvereinbarung fest. 

    

5
 Gegen Verfügungen des Handelsre-

gisteramtes kann innert 30 Tagen Be-
schwerde beim Obergericht geführt 
werden. 

    

6
 Der Regierungsrat regelt die Aufsicht 

und Steuerung durch Verordnung. 
    

 III.    

      Keine Aufhebungen.         

 IV.    

      Der Regierungsrat bestimmt den Zeit-
punkt des Inkrafttretens. 

        

 Bern, 10. Dezember 2019 Bern, 15. Januar 2020 Bern, 5. Februar 2020 

 Im Namen des Grossen Rates 
Der Präsident: Zaugg-Graf 
Der Generalsekretär: Trees 

Im Namen der Kommission 
Die Präsidentin: Gygax-Böninger 

Im Namen des Regie-
rungsrates 
Der Präsident: Am-
mann 
Der Staatsschreiber: 
Auer 

 


